
Entwässerungsgebühr;
hier: Gebührenbemessungsregelung, Einheitsgebühr,

Grundsatz der leistungsgerecht Gebührenbe_
messung, Frischwassermaßstab, Kostenauf_
wand für Wahrscheinlichkeitsmaßstab, Nieder_
schlagswasser bzw. Schmutzwasser, Regeltyp,
Grundsatz der Typen gerechtig keit

Die Erhebung einer nach dem Frischwassermaßstab
berechneten einheitlichen Entwässerungsgebühr für
die Schmutz- und Niederschlagsableitung setzt ein
annähernd gleich bleibendes Verhältnis zwischen der
überbauten/versiegelten Grundstücksfläche und der
Frischwasserbezugsmenge auf den Grundstücken
des Entsorgungsgebietes voraus. Hiervon kann auf
Grund der heutigen Wohn- und Lebensgewohnheiten,
die durch deuiliche Unterschiede in deiWohnstruktur
auf den einzelnen Grundstücken gekennzeichnet.
sind, auch für die Städte und Gömeinden in Hessen
kaum noch ausgegangen werden.
(Urt. HessVGH - 5 A 631 /09 - vom 02. 09.2OO9)

Aus den Gründen:
Die mit Beschluss vom 03.03.2009 - 5 U2604/07 _ zu_
gelassene Berufung der Beklagten ist auch im übrioen
zulässig, insbesondere fristgerecht begründet worden]

Die Berufung der Beklagten ist jedoch nicht begründet.
Das Verwaltungsgericht hat die Bescheide der Böklagten
über Grundbesi tzabgaben vom 09.01.2003 und 12.01.
2004 'für die Veranlagungszeiträume 2002 und 2003, so_
weit darin Abwassergebühren festgesetzt sind, und den
Widerspruchsbescheid vom 05.04.20O4 zu Recht auf_
gehoben, denn die Bescheide sind rechtswidrig und ver_
letzen die Klägerin in ihren Rechten. Die Erheoung von
Abwassergebühren für die Veranlagungsjahre 2002 und
2003 ist mangels wirksamer Rechtsgrundlage rechtswid_
rig. g 24 Abs. 1 der Entwässerungssatzung 

-_ 
EWS _ der

Beklagten in der ursprünglic-hen Fassung väm 13.11.2000
und_in der  Fassung der  l .Anderungssätzung vom 11.11.
2002, enthält für diese Gebühren keine gültige Bemes_
sungsregetung.

Der in g 24 Abs. 1 für die Einleitung häuslichen Abwassers
- das ist nach der Begriffsbestimmung des g 2 EWS das
durch Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Was_
ser (Schmutzwasser) und das von Niederschlägen aus
dem Bereich bebauter oder künsil ich befestigten Flächen
abfließende unö gesammelte Wasser (NiedeÄchtaoswas_
ser) - als einheiiliche Bemessungsgrundlage vorgäsehe_
ne Frischwassermaßstab stellt keinen für däs Gemeinde_
gebiet der Beklagten zulässigen (Wahrscheinlichkeits_)
Maßstab dar, denn er verstößt gegen den aus g10 Abs. i
Satz 1 HessKAG folgenden Grundsatz der lei-stungsbe_
zogenen (leistungsproportionalen) Gebührenbemessuno.
Die durch diese Vorschrift vorgeschriebene Bemessunä
der Gebühr nach Art und Umfang der Inanspruchnahmä
erfordert einen Gebührenmaßstab mit einem der Art der
Leistung gemäßen Bemessungsfaktor zur Erfassung 1e_
denfalls der wahrscheinlichen Leistungsmenge (DrieÄaus
:l1rrg:i,, Kommunatabgabenrecht, 40. Erg. Ltg., StanO:
März 2009, g 6 Rn.681). Mit der Wahl des Frisänwasser_
maßstabs für eine die Entsorgung des Schmutzwassers
yl9 9"" Niederschlagswassers abdeckende,,Einheitsge_
bühr" geht der Satzungsgeber davon aus, dass sich in
diesem Anknüpfungspunkt neben der Inanspruchnahme

der Einrichtung zur Ableitung des Schmutzwassers aucn
das Maß der Nutzung zur Ableitung des Niederschlags_
wassers angemessen widerspiegelt, obwohl der Frisch_
wassermaßstab in erster Linie auf die Schmutzwasserbe_
seitigung zugeschnitten ist. Als pauschalierende Gebühr
vernachlässigt die Einheitsgebühr grundsätzlich Leis_
tungsunterschiede, die sich im Hinblick auf die unter_
schiedliche Inanspruchnahme einzelner Leisrungen oer
abgegoltenen Leistungsgesamtheit ergeben. Mit dem aus
$10 Abs.3 Satz 1 HessKAG folgenäen Grundsatz der
leistungsgerechten Gebührenbemessung ist eine solche
Pauschalierung bei der Gebührenbemesiung für das Ab_
wasser nur dann zu vereinbaren, wenn entweder die
Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung im Vergleich
zu den Kosten der Schmutzwasserbeseiilgung so gerrng
sind, dass sie vernachlässigt werden können (SenätsOe-
schluss vom 07.06.1985 -V N 3/82 - ,  KSIZ 198S,193 =
ZKF 1985,2 154 = GemHH 1986,1g6),  oder  wenn auf  den
Grundstücken des Entsorgungsgebietes das Verhältnis
zwischen der abzuleitenden Niederschlagswassermenge
und der nach dem Frischwasserverbrauch berechneten
Schmutzwassermenge so weitgehend vergleichbar ist,
dass es aus diesem Grunde einer besonderen Berück_
sichtigung der Niederschlagswasserableitung nicht bedarf
(Dr iehaus <Hrsg.>,  a.a.O. ,  g 6 Rn.692 b) .
Keine dieser Voraussetzungen für eine einheifl iche Ab_
wassergebühr nach dem Frischwassermaßstab lieoen
jedoch im Gemeindegebiet der Beklagten vor.
So sind zum elnen die Kosten der Niederschlagswasser_
beseitigung im Verhältnis zu den Kosten der Schmutz_
wasserbeseitigung nicht als geringfüglg anzusehen, denn
sie überschreiten die von der Rechtsprechung des Bun_
desverwaltungsgerichts (Beschlüsse vom 12.06.1g72 _
vll B 117.70 -, DöV 1972, 7 122; 25.03.1985 _ 8 B 11.84
- ,  NVwZ 1985,  496 und 22.10.1998 -  8 B 137.98 - .  Jur is)
gezogene Geringfügigkeitsgrenze von 12 % der gesamten
Abwasserentsorg un gskosten.
Zur Ermittlung der Kostenanteile sind jeweils gesonderte
Kostenmassen für die Schmutz- und Niedersöhlagswas_
serbeseitigung zu bilden. Nach der von der Beklagren vor_
genommenen Kostenberechnung ergibt sich ein Kosten_
anteil von 10,36o/o. Zur Berechnung dieses Kostenanteils
hat die Beklagte in einem ersten Schritt die Differenz zwr_
schen den Gesamtkanalnetzkosten und einem fiktiven
kleineren Rohrnetz (> = 300 mm) - als reinem Schmutz_
wasserkanal - ermittelt. Den überschießenden Anteil hat
die Beklagte der Niederschlagsentwässerung zugeordnet
und gelangt dadurch zu einem prozentualen Anteil der
Grundstücksregenentwässerung an den Gesamtkosten
der Kanäle von 10,88% (zu dieser Berechnung: Blatt 95
des Verwaltungsvorganges). Unter Zugrundelegung die_
ses prozentualen Verhältnisses (Niederschlagswasserent_
sorgung 1 0,88 % - Schmutzwasserentsorgun g g9,1 2 %)
wurden sodann - in einem zweiten Schritt _ die oebühren-
f inanzierten Aufwendungen der Gesamteinrichtu-ng auf die
Niederschlags- und die- Schmutzwasserbeseitiqunq ver-
teilt, woraus sich der oben genannte Kostenänt"fl uon
10,36% ergab (zu diesem Berechnungsschritt: Blatt 94
des Verwaltungsvorganges). Die Beklagie hat sich danach
der vom Bundesverwaltungsgericht (Beschluss vom 25.
03.1985 -  I  B 11.84 - ,  KSIZ 1985,129)gebi i l ig ten Mehr_
kostenmethode bedient. In der genannten Entscheidung
hat das Bundesverwaltungsgericht eine Ermittlung Oei
anteiligen Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung
unbeanstandet gelassen, bei welcher der durch die Ein_



beziehung der Grundstücksregenentwässerung für die
Gemeinschaftsanlage Mischwasserkanalisation entstan-
dene Aufwand dem Aufwand gegenübergestellt wird, der
für eine reine Schmutzwasserkanalisation entstanden
wäre. Der Mehraufwand wird der Grundstücksregenent-
wässerung zugeordnet und zur Grundlage der Ermittlung
des auf sie entfallenden Kostenanteils gemacht. Ob diese
Methode der Ermittlung der maßgeblichen Kostenanteile
unter Berücksichtigung der geänderten wasserwirtschaft-
l ichen Anforderungen an die Beseitigung des Nieder-
schlagswassers noch den aktuellen Anforderungen ent-
spricht, kann im vorliegenden Fall dahinstehen. Denn
auch unter Zugrundelegung dieser Methode ist bei ord-
nungsgemäßer Einstellung aller maßgeblichen Mehr-
kosten nicht davon auszugehen, dass hier die anteil igen
Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung gering im
vorgenannten Sinne sind und deshalb vernachlässigt wer-
den können. Als Aufwand für ein Mischwasserkanal-
system, dass die Grundstücksregenentwässerung einbe-
zieht, sind auch nach der Mehrkostenmethode Kosten
(-anteile) für Regenklärbecken, Regenentlastungsbau-
werke, Mischwassersammler, Pumpanlagen und Ahn-
liches einzustellen. Dieser Mehraufwand führl zu einer er-
heblichen Verschiebung, die den prozentualen Anteil der
Niederschlagswasserentsorgung bereits in dem ersten
von der Beklagten vorgenommenen Berechnungsschritt
erhöht. Ebenfalls unberücksichtigt gelassen hat die Be-
klagte fiktive Mehrkostenanteile an der Kläranlage. Soweit
sie hierzu vorträgt, die Zahlungen an den Wasserverband
seien prozentual bei der Vefteilung des gebührenfinanzier-
ten Aufwandes - also im zweiten Berechnungsschritt -
berücksichtigt worden, ist dies unzureichend. Denn der
Kostenanteil für eine durch die Niederschlagswasserent-
sorgung bedingte Höherdimensionierung auch der Kläran-
lage muss bereits auf der Ebene des ersten Berechnungs-
schritts berücksichtigt werden. Bei Einbeziehung der
genannten zusätzlichen Kosten wird die Geringfügigkeits-
grenze auch unter Zugrundelegung der Mehrkosten-
methode überschritten.

Das auf Veranlassung des Verwaltungsgerichts von der
Beklagten vorgelegte Gutachten des Diplomingenieurs
X... beziffert im Übrigen den Kostenanteil der Nieder-
schlagswasserbeseitigung bei einem Regenwasseranteil
von 25 0/o am gesamten Abwasser im Stadtgebiet für das
relativ niederschlagsarme Jahr 2003 auf 17,38%. Diese
Zahl nähert sich - worauf bereits das Verwaltungsgericht
hinweist - den in der Fachliteratur veröffentl ichten Zahlen
an, nach denen bei den Abwasserentsorgungskosten re-
gelmäßig ein Anteil von 25Vo und mehr für die Nieder-
schlagswasserentsorgung zu veranschlagen ist (vgl. etwa
Dudey/Jakobi in GemHH 2005, 83; zu den die Kosten der
Niederschlagswasserbeseitigung beeinflussenden Anfor-
derungen der Wasserwidschaft an die Behandlung und
Beseitigung des Niederschlagswassers vgl. auch Fabry
in HSGZ 1992,302 <303> mit Hinweis auf das Hessische
Abwassergesetz).

Es l iegen auch keine vergleichbaren Entwässerungsver-
hältnisse auf den Grundstücken des Entsorgungsgebietes
vor. Diese Annahme ist nur gerechtfertigt, wenn auf den
Grundstücken das Verhältnis zwischen abzuleitender Nie-
derschlagswassermenge und abzuleitender Schmutzwas-
sermenge weitgehend vergleichbar ist. Liegt der Anteil der
vom,,Regeltyp" abweichenden Entwässerungsverhält-
nisse über 10o/o aller zu entwässernde Grundstücke, so
ist nach dem Grundsatz der Typengerechtigkeit eine Ver-

nachlässigung bei der Gebührenbemessung nicht mehr
hinnehmbar (Dr iehaus <Hrsg.>,  a.a.O. ,  $ 6 Rn.692 b) .

Die Prüfung der Vergleichbarkeit der Entwässerungsver-
hältnisse setzt zunächst die Ermittlung eines ,,Regeltyps"
voraus, das heißt des Typs von Grundstücken, auf denen
eine vergleichbare Entwässerungssituation vorliegt. Einen
solchen Regeltyp bilden all diejenigen Grundstücke, bei
denen die Relation der beiden maßgeblichen Komponen-
ten annähernd gleich ist. Die erste Komponente - die
Flächenseite - wird bestimmt durch den Bereich bebauter
oder künstl ich befestigter Grundstücksflächen, von denen
Niederschlagswässer der Entsorgungseinrichtung zuge-
führl werden. Dies sind die versiegelten Grundstücks-
flächen, deren Größe sich nach der Kubatur der Baukör-
per und dem Vorhandensein weiterer befestigter Flächen
- Stellplätze, Terrassen oder sonstige befestigte Flächen -
richtet. Die zweite Komoonente bildet das nach dem
Frischwasserbezug berechnete Schmutzwasser. Dessen
Menge wird im Falle der Wohnbebauung maßgeblich
durch die Zahl und die Größe der auf dem Grundstück
vorhandenen :l laushalte beeinflusst. Bei gewerblich oder
industriell genutzten Grundstücken, die erJahrungsgemäß
einen hohen Versiegelungsgrad aufweisen, kommt es auf
die vorhandenen Frischwasserbezugsquellen an. Von ei-
nem nach diesen Maßgaben gebildeten Regeltyp weichen
einerseits diejenigen Grundstücke ab, die bei einer gleich
großen oder größeren versiegelten Grundstucksfläche
einen geringeren Frischwasserverbrauch aufweisen, so-
wie andererseits diejenigen Grundstücke, auf denen bei
einer gleich großen oder einer geringer versiegelten
Fläche ein höherer Wasserverbrauch stattfindet.

Die Beklagte hat die zwei- bis viergeschossige Wohnbe-
bauung als Regeltyp benannt und deshalb alle gewerblich
genutzten Grundstücke als nicht regeltypisch bezeichnet.
Von den 5944 Grundstücken sind deshalb 224 gewerb-
liche Grundstücke mit einer durchschnitt l ichen Versiege-
lung von 78j9% ausgeschieden worden. An Wohnge-
bäuden hat die Beklagte 259 Grundstücke als nicht regel-
typisch ausgeschieden. Diese Zahlen hat sie - ausgehend
von zwei- bis viergeschossiger Wohnbebauung mit einer
Wohnung pro Geschoss, einer durchschnitt l ichen Be-
wohnerzahl von 2,2 Personen je Wohnung und einem
durchschnitt l ichen Wasserverbrauch von 48 m' pro Per-
son und Jahr - derarl ermittelt, dass sie alle Grundstücke
mit einem größeren Frischwasserbezug als 422,40 m3 als
atypisch behandelt hat. Dies sind nach den Ermittlungen
der Beklagten 483 Grundstücke, also 8,13%.

Diese Berechnung rechtfertigt die Annahme vergleichba-
rer Entwässerungsverhältnisse auf den Grundstücken im
Gemeindegebiet der Beklagten nicht; sie rechtfertigt nicht
einmal die Annahme des Vorliegens eines Regeltyps.
Selbst wenn man mit der Beklagten davon ausgeht, dass
aufgrund der hohen Bodenpreise eine eingeschossige
Bauweise praktisch nicht vorkommt, ist allein mit dem
Hinweis auf die vorherrschende zwei- bis viergeschossige
Wohnbebauung als Regelfall noch nicht dargelegt, dass
diese Grundstücke hinsichtl ich der versiegelten Flächen
vergleichbar sind bzw. dass dorl annähernd vergleichbare
Verhältnisse herrschen. Wie der Senat bereits im Zulas-
sungsbeschluss vom 03.03.2008 ausgefüh11 hat, kommt
es für die Beantwortung dieser Frage auf die Kubatur der
Bauköroer an. Vorstellbar sind insoweit das kleine zwei-
geschossige Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von
80 m'�, aber auch die viergeschossige Mehrfamilienhaus-
zeile mit 16 oder 20 Wohneinheiten und einer Grundfläche



von 350 m2 und mehr. Dies mag jedoch letztl ich dahin-
stehen, denn zur Darlegung eines Regeltyps der Grund-
stücke, auf denen vergleichbare Entwässerungsver-
hältnisse herrschen, die Relation von abzuleitendem
Schmutz- und Niederschlagswasser also vergleichbar ist,
gehört auch die Betrachtung des auf der Grundlage des
Frischwasserbezugs ermittelten Schmutzwassers und da-
mit der im Gemeindegebiet vorherrschenden Haushalts-
größen. Indem die Beklagte ihrer Darstellung die in der
Gemeinde existierende durchschnitt l iche Bewohnerzahl
pro Wohneinheit zugrunde legt, bleibt dieser Teil der Re-
lation völl ig unberücksichtigt. Die Bedeutung des Aspekts
der Haushaltsgröße wird an den vorgenannten Beispielen
augenfäll ig: Wird das kleine Einfamilienhaus von einer Ein-
zelperson bewohnt, entfällt auf dieses Grundstück nach
der Gebührensatzung der Beklagten für das Jahr 2002 bei
einem Jahresfrischwasserverbrauch von 48 m3 eine Ab-
wassergebühr von 1'16,64 €. Das.mit der MehrJamilien-
wohnhauszeile mit 16 Wohneinheiten bebaute Grundstück
und einer durchschnitt l ichen Bewohnerzahl von 2,2 per-
sonen wird mit Abwassergebühren in Höhe von 1689,60 €
belastet. Von der Existenz eines Regeltyps von Grund-
stücken, auf denen bei zwei- bis viergeschossiger Wohn-
bebauung vergleichbare Entwässerungsverhältnisse herr-
schen, kann deshalb nicht ausgegangen werden.

Unter Berücksichtigung der Streuungsbreite der Haus-
haltsgrößen muss auch im Gemeindegebiet der Beklagten
davon ausgegangen werden, dass die Wohn- und Sied-
lungsstruktur so inhomogen ist, dass sie die pauschalisie-
rende Einheitsgebühr nicht rechtfertigen kann. Zwar weist
die Beklagte zutreffend daraufhin, dass exakte Zahlen
über die Haushaltsgrößen in ihrem Gemeindegebiet nicht
zur Verfügung stehen. Genügend aussagekräftig sind aber
die vom Senat beim Hessischen Landesamt für Statistik
ermittelten Zahlen (Mikrozensus 2006) für das Land Hes-
sen und für die einschlägige maßgebliche regionale
Anpassungsschicht (Hochtaunus-, Main-Taunus- uno
Rheingau-Taunus-Kreis). Bereits die Betrachtung der
Haushaltsgrößen in Einfamilienhäusern (Wohngebäude
mit einer Wohneinheit) ergibt folgendes Bild: Von den
727 8O0 Haushalten in Hessen in Wohngebäuden mit einer
Wohneinheit entfallen auf
Haushalte mit einer Person
Haushalte mit zwei Personen
Haushalte mit drei Personen
Haushalte mit vier Personen

139900 = 19,22%o,

293200 = 40,28%,
127900 = 17,57 %,
121700 = 16,72%,

Haushalte mitit int und mehr Personen 45ZOO = 6,2i o/o.

In der oben genannten Anpassungsschicht (Hochtaunus-,
Main-Taunus- und Rheingau-Taunus-Kreis) verteilen sich
die 84000 Haushalte in Wohngebäuden mit einer Wohn-
einheit wie folqt:

I

Diese Zahlen verdeutlichen, dass von einer Homogenität
der Haushaltsgrößen auch im Gemeindegebiet der Be-
klagten nicht ausgegangen werden kann. Die Abweichun-
gen bei den Zahlen für das gesamte Land Hessen und
für eine Einheit von drei Landkreisen sind lediglich margi-
nal. Dafür, dass sich im Gemeindegebiet der Beklagten
die Verhältnisse grundlegend anders darstellen, sind keine
Anhaltspunkte ersichtl ich. Vor diesem Hintergrund ergibt
sich, dass bereits im Bereich der Einfamilienhäuser die
Gruppe der Haushalte mit vier und mehr Personen (circa
20%o) unler Zugrundelegung der Einheitsgebühr mindes-
tens viermal soviel Abwassergebühren zahlt wie die in
etwa gleich große Gruppe der Haushalte mit einer Person.
Diese Unterschiede vergrößern sich noch, wenn man die
Wohngebäude mit mehreren Wohneinheiten betrachtet.
Nach allem kann von vergleichbaren Entwässerungsver-
hältnissen auf den Grundstücken im Gemeindegebiet der
Beklagten nicht gesprochen werden. Angesichts des dar-
gestellten Zahlenmaterials dürfte eine die Einheitsgebühr
rechtfertigende (homogene) Wohn- und Siedlungsstruktur
in einer Gemeindö nach den heutigen Verhältnissen die
absolute Ausnahme bilden.
Eine Umstellung von der Einheitsgebühr zu der ,,gesplitte-
ten Abwassergebühr" ist auch nicht mit einem die Beklag-
te in unvertretbarer Weise finanziell belastenden Kosten-
aufwand verbunden (zu dem in diesem Zusammenhang
eröderten Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung des
Art .28 Abs.2 GG vgl .  BVerwG, Beschluss vom 13.05.
2008 - I B 19.08 -, Buchholz 401.84 Nr.107). Soweit die
Beteil igten die außerordentlichen finanziellen Belastungen
einer Uberfl iegung erörtern, weist das Oberverwaltungs-
gericht Nordrhein-Westfalen in seiner Entscheidung vom
18J2.2007 - I A 3648/04 - (KSIZ 2008,74 <75/76> auf
die Möglichkeit der Selbstveranlagung des Gebühren-
schuldners hin. Daneben besteht eine praktikable und
kostengünstigere Möglichkeit darin, im Wege der Pau-
schalierung Grundstückskategorien mit einem bestimm-
ten Versiegelungsgrad zu bilden. Als,,Grundstückstypen"
kämen hierfür etwa - entsprechend den Verhältnissen im
Gemeindegebiet - in Betracht: das großflächige Vil len-
grundstück mit geringem Versiegelungsanteil, das ,,nor-
male" Wohnhausgrundstück, für das zur Differenzierung
gegebenenfalls mehrere Kategorien gebildet werden
könnten, sowie das gewerblich oder industriell genutzte
Grundstück mit einer sehr hohen - bis zu 100%igen -
Versiegelung. Die Zuordnung der einzelnen Grundstücke
zu den so gebildeten Grundstückskategorien könnte mit
vertretbarem Verwaltungsaufwand für beplante Gebiete
unmittelbar an Hand des Bebauungsplans vorgenommen
werden. Für Grundstücke im unbeplanten Innenbereich
und im Außenbereich müsste eine Begehung stattf inden
und - gegebenenfalls unterstützend oder vorbereitend -
auf elektronische Dateien zurückgegriffen werden.
Zwecks allfäll iger Korrektur sollte dabei den Grundstücks-
eigentümern die Möglichkeit eingeräumt werden, vom
jeweils anzunehmenden Versiegelungsgrad im konkreten
Einzelfall abweichende Grundstücksverhältnisse oazu-
legen. Dass diese Vorgehensweise mit einem unvertret-
baren Verwaltungs- bzw. Kostenaufwand verbunden wäre,
ist wohl auszuschließen.

Haushalte mit einer Person
Haushalte mit zwei Personen
Haushalte mit drei Personen
Haushalte mit vier Personen

16300 = 19,4Oo/o,

36600 = 43,57 %,
12700 = 15,12%,
13400 = 15,95%,

Haushalte mit fünf und mehr Personen 5000 = S.gS%.


